
 

SCHLESWIG-HOLSTEINISCHER LANDTAG 15. August 2019 
19. Wahlperiode  

Unterrichtung 19/162 
 
der Landesregierung  
 
 
 
 
Unterrichtung der Parlamente nach § 8 Stabilitätsratsgesetz 

Nach § 8 Stabilitätsratsgesetz leitet die Landesregierung Berichte und Beschlüsse 
des Stabilitätsrates nach § 1 Absatz 4, § 3 Absatz 3, § 5a Absatz 2 und § 6 Absatz 1 
StabiRatG den jeweiligen Parlamenten zu. 
 
 
Federführend ist die Finanzministerin. 
 
Zuständiger Ausschuss: Finanzausschuss  
 
 
 
 
 
 



 


























